
Hinweise zur elektronischen Ausschreibung (VOB) 

Wir stellen Ihnen folgende Formulare, die Sie in Abhängigkeit Ihres Angebotes ausfüllen und 
wieder über die Vergabeplattform zurücksenden (hochladen) müssen, zur Verfügung: 

213  Angebotsschreiben als pdf (Pflichtabgabe) 
               ---       Teile der Leistungsbeschreibung:  

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm als pdf (Pflichtabgabe) 
124  Eigenerklärung zur Eignung als pdf (Pflichtabgabe) 
221  Preisermittlung Kalkulation mit Zuschlägen als pdf oder  
222  Preisermittlung Kalkulation über die Endsumme als pdf (Pflichtabgabe) 
223  Aufgliederung der Einheitspreise als pdf (Pflichtabgabe) 
233  Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen als pdf (Pflichtabgabe) 
---      Erklärung zu § 4 Abs.1 NTVergG, auch für NU als pdf (Pflichtabgabe) 

---        Das Leistungsverzeichnis stellen wir Ihnen zusätzlich als GAEB-Datei im XML 
Format „x83“ zur Verfügung. Tragen Sie ggf. Ihre Preise und evtl. geforderte  
Bieterangaben hier ein und laden Sie diese Datei in der Austauschphase „x84“ 
wieder hoch. 

Bitte beachten Sie, dass ein elektronisch über die Plattform abgegebenes Angebotsschreiben 
möglichst den Vor- und Zunamen des Erklärenden in lesbarer Form (z.B. Druckbuchstaben) 
enthalten soll, um die Voraussetzungen an ein gültiges Angebotsschreiben in Textform zu 
erfüllen.

Zur elektronischen Angebotsabgabe können Sie sämtliche Angebotsunterlagen wahlweise 
einzeln - oder im Paket als ZIP-Datei - hochladen. Lediglich das Angebotsschreiben (Formular 
213) muss einzeln hochgeladen werden, da es als einziges Dokument bei der 
Angebotseröffnung verlesen wird.

Alle anderen Dateien stellen wir ebenfalls im PDF-Format ein. Diese sind für Ihre Unterlagen 
bestimmt und müssen nicht zurückgesendet werden.

Sofern Sie zugelassene Nebenangebote, Sondervorschläge, Referenzunterlagen etc. 
abgeben wollen, sollten diese möglichst auch im PDF-Format hochgeladen werden.

Nach der Angebotseröffnung erhalten Sie, per E-Mail über die Vergabeplattform, die 
Zusammenstellung der noch ungeprüften Angebote mit den protokollierten Angaben zur 
Einsichtnahme. 

Bieter, die die Vergabeunterlagen anonym (ohne Bieterregistrierung) bei der 
Vergabeplattform herunterladen, müssen sich während der Angebotsfrist fortlaufend über 
eventuelle Aktualisierungen der Vergabeunterlagen bei der Plattform informieren. Die 
Einreichung nicht aktueller Vergabeunterlagen führt zum Ausschluss des Angebotes von der 
Wertung.   

Daher an dieser Stelle noch einmal die Bitte, registrieren Sie sich kostenlos! 

Bitte beachten Sie, dass die gesamte Kommunikation bis zur Eröffnung, ausschließlich in 
elektronischer Form über das Vergabeportal erfolgt.

Sofern Sie Fragen zum Vergabeverfahren haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihre Submissionsstelle


